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Informationen zum Start des regulären Betriebs der ID Austria 
 
 
Was ist die ID Austria? 
 

 Löst Handy-Signatur und Bürgerkarte ab 
 Nachweis der eigenen Identität mittels App „Digitales Amt“ 
 Ist die persönliche Unterschrift 
 Ausweisfunktion (nur in der Vollversion); derzeit Führerschein und Altersnachweis 

 
 
Hauptnutzen der ID Austria 
 

 Digitale Identität 
 Digitale Unterschrift 
 Wohnsitzänderung 
 Anforderung einer Meldebestätigung 
 Durchführung Arbeitnehmerveranlagung – FinanzOnline 
 Nutzung Digitaler Führerschein 
 Beantragung Wahlkarte 
 Unterschreiben von Volksbegehren,… 

 
 
Wie lange werden Handy-Signaturen noch ausgestellt? 
 

 Der Parallelbetrieb von ID Austria und Handy-Signatur endet mit 4. Dezember 2023.  
 Ab 5. Dezember 2023 ist die Ausstellung neuer Handy-Signaturen nicht mehr möglich. 

 
 
Wie lange bleiben Handy-Signaturen gültig? 
 

 Eine Handy-Signatur kann bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit auf ID Austria umgestellt werden. 
Die ID-Austria übernimmt dabei ihre restliche Gültigkeitsdauer. 

 Die Gültigkeitsdauer einer Handy-Signatur kann unter a-trust.at/konto eingesehen werden. 
 Eine abgelaufene Handy-Signatur kann jedoch weder verlängert noch umgestellt werden. 
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Wann findet die Umstellung der Handy-Signatur auf ID Austria statt? 
 

 Diese Umstellung ist bereits jetzt online möglich: Bürgerinnen und Bürger können sich dazu 
in der App „Digitales Amt“ anmelden oder bei einer Web-Anwendung (z.B. auf 
www.oesterreicht.gv.at) den Link „Umsteigen von Handy-Signatur auf ID Austria“ wählen. 

 Ab 5. Dezember 2023 wird der Umstellungsprozess im Zuge einer Anmeldung automatisch 
gestartet. 

 
 
Welche Voraussetzungen benötigt die ID Austria? 
 

 Umstieg (Handy-Signatur ist vorhanden) 
- Basisversion: immer möglich 
- Vollversion eigenhändig:  bei behördlicher Ausgabe (z.B. BH, Finanzämter, FinanzOnline) 

der Handysignatur muss Reisedokumentennummer eingegeben werden 
- Vollversion über Amt: bei nicht behördlicher Ausgabe (z.B. Sozialversicherung, Banken) 

ist der Besuch des Gemeindeamtes notwendig 
 

 Erstregistrierung (noch keine Handy-Signatur vorhanden) 
- Vollendetes 14. Lebensjahr 
- Smartphone mit biometrischer Entsperrung (Fingerscan, Gesichtserkennung) 
- App „Digitales Amt“ IN DER AKTUELLSTEN VERSION 
- Passfoto (nicht älter als 6 Monate) und amtlicher Lichtbildausweis (z.B. Reisepass) 

 
EINE AKTIVIERUNG DER ID-AUSTRIA IST AUCH AM GEMEINDEAMT MÖGLICH.  
DAZU BENÖTIGEN SIE:  
 

 AUSWEISDOKUMENT (AM BESTEN REISEPASS) 
 AKTUELLES PASSFOTO, FALLS REISEPASS ÄLTER ALS 6 MONATE 
 HANDY 

 
 
DIE REGISTRIERUNG IST IM ANSCHLUSS ZUHAUSE ABZUSCHLIESSEN! DAZU BENÖTIGEN SIE: 
 

 ZWEITGERÄT 
 HANDY MIT BIOMETRISCHER ENTSPERRUNG 
 AKTUELLSTE VERSION APP „DIGITALES AMT“ 
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Welchen Unterschied macht es für die Umstellung auf ID Austria, ob die Handy-Signatur behördlich 
oder nicht behördlich ausgestellt wurde? 
 

 Wenn die Handy-Signatur nicht behördlich ausgestellt wurde (z.B. von der 
Sozialversicherung, von Banken, usw.), kann sie online nur auf eine ID Austria mit 
Basisfunktion umgestellt werden. 
Die Basisfunktion bietet dieselben Funktionen wie die Handy-Signatur. 

 
 Wenn die Handy-Signatur behördlich ausgestellt wurde (durch BH, Finanzämter, 

FinanzOnline, usw.), kann online auf die ID Austria mit Vollfunktion umgestellt werden.  
Die Vollfunktion ermöglicht z.B. eine digitale Hinterlegung des Führerscheines 

 
 
Wie kann die Gültigkeit der ID Austria verlängert werden? 
 

 Eine ID-Austria mit Vollfunktion von österreichischen Staatsangehörigen kann online 
verlängert werden unter oe.gv.at/u/id-austria-verlaengern. 

 Eine ID Austria mit Basisfunktion kann jedoch nicht verlängert werden. Hierzu muss eine 
Registrierungsbehörde persönlich aufgesucht werden. 

 Ausländische Staatsangehörige können die ID Austria nicht online verlängern. Hier ist der 
Besuch einer Landespolizeidirektion notwendig, um eine neue ID Austria zu registrieren. 

 
 
Für Personen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, die jedoch einen ausreichenden 
Bezug zum Inland haben, kann die ID Austria NUR bei der Landespolizeidirektion ausgestellt werden. 
 
 
Informatiosmöglichkeiten 
 
Serviceline: +43 17 11 23 – 88 44 66 (Montag bis Freitag, 08:00 – 16:00 Uhr) 
E-Mail: buergerservice.oegv@brz.gv.at 
Homepage: www.oesterreich.gv.at/id-austria 
 
 

 
 

 


